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nachrichtlich: 
 
Landkreistag Baden-Württemberg 
Städtetag Baden-Württemberg 
Gemeindetag Baden-Württemberg 
 
 

 Einführung der Allgemeinen Technischen Bestimmungen für die Benutzung von  
Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien  (ATB-BeStra 2008) 
 
 
Einführungsschreiben vom 25.11.1996, Az 61-3911.94/44 
Verwaltungsvorschrift vom 03.06.1997, Az.: 61-3911.94/44 
 
Anlagen 
BMVBS-Rundschreiben vom 25.09.2008 
 
 
 
Mit dem beigefügten Rundschreiben vom 25.09.2008 hat das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die allgemeinen Technischen Bestimmungen für 
die Benutzung von Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien, Ausgabe 
2008 (ATB-BeStra) bekannt gegeben. 
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Die ATB-BeStra 2008 und das BMVBS-Rundschreiben vom 25.09.2008 sind im Be-
reich der Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und der Landesstraßen in der 
Baulast des Landes anzuwenden. 
 
Das Einführungsschreiben vom 25.11.1996 sowie die Verwaltungsvorschrift vom 
03.06.1997 sind ungültig. 
 
Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, die ATB-BeStra 2008 ebenfalls an-
zuwenden. 
 
Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als un-
tere Verwaltungsbehörden zu informieren. 
 
Dieses Einführungsschreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauver-
waltung Baden-Württemberg“ im Internetangebot der Abteilung Landesstelle für Stra-
ßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen eingestellt. 
 
gez. Ries 

 














